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 Veröffentlicht am 18.06.1998

Norm

StPO §26

StPO §149c Abs1

StPO §381 Abs1 Z3

B-VG Art22

FG 1993 §36

FG 1993 §45 Abs1

PTSG §1

PTSG §10

Rechtssatz

Sowohl die Post- und Telegraphenverwaltung (während der Geltung des Fernmeldegesetzes 1993) als auch die Post

und Telekom Austria AG (PTA) und andere private Betreiber eines Telekommunikationsdienstes (unter der

nunmehrigen Geltung des Poststrukturgesetzes) erbrachten/erbringen bei ihrer Mitwirkung bei einer gerichtlich

angeordneten Überwachung eines Fernmeldeverkehrs eine privatwirtschaftliche Tätigkeit und keinen Akt der

Amtshilfe; für diese Mitwirkung steht ihnen daher ein angemessener Kostenersatz zu.
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